
Sehr geehrter Herr Leibundgut.
 
Wir beziehen uns auf Ihre Anfrage vom 1 Juni 2006 in der oben erwähnten Angelegenheit.
 
Betreffend den hygienischen Aspekten (Trinkwassertauglichkeit) ist gegen Edelstahl im Trinkwasser nichts einzuwenden.
 
Für die Festigkeitsanforderungen müssen Wellrohre unsere Anforderungen der W/TPW 119/1 „Bau und Prüfung von Wellrohrverbindungen für Wasserinstallationen“ erfüllen, wobei für den Sanitärbereich Wellrohre bis zu einer Grösse 1 π“ bzw. DN 32 und einer Länge bis 2m vorgesehen sind. Für Apparatekonstruktionen können auch grössere Nennweiten und längere Rohre Zertifiziert werden wenn diese Werkseitig eingebaut werden. Bei diesen Rohren wird aber die ganze Apparatekonstruktion beurteilt. Hier ist ein Prüfauftrag durch den Apparatehersteller zu erteilen.
 
Wir hoffen Ihnen mit diesen Ausführungen gedient zu haben und stehen für ergänzende Auskünfte gerne zur Verfügung.
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